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§ 12 UG Universitatsfinanzierung
aus Bundesmitteln

UG - Universitatsgesetz 2002

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 02.11.2025

1. (1)Die Universitaten sind vom Bund zu finanzieren. Dabei sind die finanziellen Leistungsmaoglichkeiten des
Bundes, seine Anforderungen an die Universitaten und die Aufgabenerfullung der Universitaten zu
berucksichtigen.

2. (2)Die Bundesministerin oder der Bundesminister hat im Einvernehmen mit der Bundesministerin oder dem
Bundesminister fUr Finanzen bis spatestens 31. Oktober des zweiten Jahres jeder Leistungsvereinbarungsperiode
gemall § 13 unter Berucksichtigung der zu erwartenden Studierendenzahlen und der Betreuungsverhaltnisse den
fur die nachste Leistungsvereinbarungsperiode zur Finanzierung der Universitaten zur Verfigung stehenden
Gesamtbetrag und dessen Aufteilung auf Budgetsaulen fur die universitaren Leistungsbereiche

1. 1.Lehre (,Budgetsaule Lehre"),

2. 2.Forschung bzw. Entwicklung und Erschliel3ung der Kunste (,Budgetsaule Forschung bzw. EEK") und

3. 3.Infrastruktur und strategische Entwicklung (,Budgetsaule Infrastruktur und strategische Entwicklung")
festzusetzen und darlber das Einvernehmen gemafl3§ 60 des Bundeshaushaltsgesetzes 2013 (BHG 2013), BGBI. |
Nr. 139/2009, in der Fassung des BundesgesetzesBGBI. | Nr. 53/2017, herzustellen.

3. (3)Im Zusammenhang mit den Verhandlungen zu den Leistungsvereinbarungen kann eine Verschiebung zwischen
den Budgetsaulen gemal3 Abs. 2 erfolgen. Von den Budgetsaulen Lehre und Forschung bzw. EEK darf jedoch nur
ein Anteil von jeweils bis zu 2 vH der Budgetsaule Infrastruktur und strategische Entwicklung zugeschlagen
werden. Im Einvernehmen mit der Bundesministerin oder dem Bundesminister fur Finanzen kann auch ein
hoherer Anteil der Budgetsaule Infrastruktur und strategische Entwicklung zugeschlagen werden.

4. (4)Die Budgetsaulen Lehre, Forschung bzw. EEK sowie Infrastruktur und strategische Entwicklung gemald Abs. 2
setzen sich jeweils aus den folgenden Betragen zusammen:

1. 1.Budgetsaule Lehre gemal Abs. 2 Z 1:

1. a)Betrag fur alle 6sterreichweit in den einzelnen Fachergruppen mindestens anzubietenden
Studienplatze. Die Festlegung der Anzahl der Studienplatze in den einzelnen Fachergruppen erfolgt
anhand des Basisindikators 1 ,Ordentliche Bachelor-, Master- und Diplomstudien, die mit mindestens
16 ECTS-Anrechnungspunkten oder 8 positiv beurteilten Semesterstunden pro Studienjahr
prufungsaktiv betrieben werden”;

2. b)Betrag, welcher anhand von mindestens einem wettbewerbsorientierten Indikator berechnet wird
und hochstens 20 vH der Budgetsaule Lehre betragen darf.

2. 2.Budgetsaule Forschung bzw. EEK gemal’ Abs. 2 Z 2:

1. a)Betrag fur die 6sterreichweit in den einzelnen Fachergruppen mindestens zu beschaftigenden
Personen (in Vollzeitdquivalenten) in ausgewahlten Verwendungsgruppen. Die Festlegung der Anzahl
der zu beschaftigenden Personen (Vollzeitaquivalente) in den einzelnen Fachergruppen erfolgt anhand
des Basisindikators 2 ,Personal in ausgewahlten Verwendungen in Vollzeitaquivalenten pro
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Kalenderjahr";
2. b)Betrag fur die Universitaten gemal38 6 Abs. 1 Z 1 bis 15 (,wissenschaftliche Universitaten”), welcher
anhand von mindestens einem wettbewerbsorientierten Indikator berechnet wird;
3. c¢)Betrag fur die Universitaten gemalR8 6 Abs. 1 Z 16 bis 21 (,kunstlerische Universitaten”), welcher
anhand von mindestens einem wettbewerbsorientierten Indikator berechnet wird,
wobei die Betrage gemal lit. b und c gemeinsam hdchstens 20 vH der Saule Forschung bzw. EEK betragen
durfen.

3. 3.Die Budgetsaule Infrastruktur und strategische Entwicklung gemaR Abs. 2 Z 3 umfasst die Betrage flr die
von den Universitdten genutzten Gebaude, fir den Klinischen Mehraufwand gemaR § 55 Z 2 des
Bundesgesetzes tber Krankenanstalten und Kuranstalten (KAKuG), BGBI. Nr. 1/1957, in der Fassung des
Bundesgesetzes BGBI. | Nr. 59/2017 (Medizinische Universitdten), einen strategischen Betrag fiir Lehre,
Forschung bzw. Entwicklung und ErschlieBung der Kiinste sowie flir sonstige MalRnahmen. Seine Hohe wird
insbesondere nach Mal3gabe des sachlich gerechtfertigten Bedarfs gemaR § 13 Abs. 2 Z 1 ermittelt und dient
auch der wirtschaftlichen Absicherung der Universitaten unter BerUcksichtigung der aktuellen Entwicklungen
im Universitatsbereich, der hochschulpolitischen Schwerpunktsetzungen und der erforderlichen
strukturellen Veranderungen.

. (5)Die einzelnen Fachergruppen in den Budgetsaulen Lehre und Forschung bzw. EEK werden gewichtet, wobei

insbesondere folgende Kriterien zu berticksichtigen sind:

1. 1.der Gesamtbetrag gemal Abs. 2 und dessen Aufteilung auf die Budgetsaulen Lehre und Forschung bzw.
EEK,

2. 2.die unterschiedlichen Ausstattungsnotwendigkeiten der einzelnen Fachergruppen sowie

3. 3.die tatsachlichen Kostenstrukturen.

. (6)FUr die Verteilung der Mittel gemaR Abs. 4 Z 1 lit. a und Z 2 lit. a werden Finanzierungssatze ermittelt. Die

Ermittlung der Finanzierungssatze Lehre erfolgt auf Basis der Budgetsaule Lehre sowie unter BerUcksichtigung

der Anzahl der 6sterreichweit in den einzelnen Fachergruppen mindestens anzubietenden Studienplatze und den

entsprechenden Fachergruppengewichtungen. Die Ermittlung der Finanzierungssatze Forschung bzw.

Entwicklung und ErschlieBung der Kiinste erfolgt auf Basis der Budgetsaule Forschung bzw. EEK sowie unter

Bertcksichtigung der Anzahl der dsterreichweit in ausgewahlten Verwendungsgruppen in den einzelnen

Fachergruppen mindestens zu beschaftigenden Personen (Vollzeitdquivalente) und den entsprechenden

Fachergruppengewichtungen.

. (7)Durch Verordnung der Bundesministerin oder des Bundesministers ist im Einvernehmen mit der

Bundesministerin oder dem Bundesminister flr Finanzen Folgendes festzulegen:

1. 1.Anteilige Aufteilung der Budgetsaulen Lehre und Forschung bzw. EEK in die Betrage gemal Abs. 4 Z 1 lit. a
und b und Z 2 lit. a bis c,

2. 2.Definition und Datengrundlage der Basisindikatoren 1 und 2 und der wettbewerbsorientierten Indikatoren
gemal Abs. 4 Z 1 lit. b und Z 2 lit. b und c und deren Gewichtung gemaf Abs. 5,

3. 3.Ermittlung der Finanzierungssatze fir die Budgetsaulen Lehre sowie Forschung bzw. EEK gemal Abs. 6
sowie

4. 4.Zuordnung der von den Universitaten angebotenen Studienfelder zu den Fachergruppen.

. (8)Der Gesamtbetrag gemald Abs. 2 erhdht sich um die in den einzelnen Jahren der jeweiligen

Leistungsvereinbarungsperiode anfallenden Aufwendungen der Universitaten aus den allgemeinen

Bezugserhohungen fir das am Tag vor dem vollen Wirksamwerden dieses Bundesgesetzes an den Universitaten

vorhandene Bundespersonal, soweit es in diesem Zeitraum in einem Arbeitsverhaltnis zur Universitat oder in

einem Bundesdienstverhaltnis, in einem besonderen 6ffentlich-rechtlichen Rechtsverhaltnis als wissenschaftliche

(kunstlerische) Mitarbeiterin oder als wissenschaftlicher (kinstlerischer) Mitarbeiter (in Ausbildung) (8 132) steht

und der Universitat zugewiesen ist. Die Erh6hung wird von der Bundesministerin oder dem Bundesminister im

Einvernehmen mit der Bundesministerin oder dem Bundesminister fur Finanzen fur jede

Leistungsvereinbarungsperiode gemeinsam mit dem Gesamtbetrag gemald Abs. 2 festgelegt.

. (9)Die Erhéhung gemalR Abs. 8 ist mit jenem Betrag begrenzt, der erforderlich ware, wenn das von dieser

Bestimmung erfasste Universitatspersonal noch in einem Dienst- oder besonderen &ffentlich-rechtlichen

Rechtsverhaltnis als wissenschaftliche (klnstlerische) Mitarbeiterin oder als wissenschaftlicher (klinstlerischer)
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Mitarbeiter (in Ausbildung) (8 132) zum Bund sttinde.

10. (10)Die Bundesministerin oder der Bundesminister kann bis zu 2 vH des Gesamtbetrags gemald Abs. 2 fur
besondere Finanzierungserfordernisse sowie zur Erganzung von Leistungsvereinbarungen gemaf3 8 13
einbehalten. Die einbehaltenen Mittel missen den Universitaten in voller Héhe zur Verfligung gestellt werden.

11. (11)Erlése aus Drittmitteln und Ertrage, die Universitaten aus Veranlagungen erzielen, sind auszuweisen. Sie
verbleiben in der Verfugung der Universitaten und reduzieren nicht die Hohe der staatlichen Zuweisungen.

12. (12)Die Zuteilungen der Mittel erfolgen monatlich aliquot. Die monatlichen Zuweisungen kdnnen entsprechend
den universitaren Erfordernissen im Rahmen der zur Verfligung stehenden Globalbudgets verandert werden.

13. (13)Die Bundesministerin oder der Bundesminister kann im Falle der drohenden oder eingetretenen
Zahlungsunfahigkeit der Universitat ein Sanierungskonzept als verbindlichen Rahmen fur ihre Wirtschaftsfihrung
vorgeben, welches dem Ziel dient, im Rahmen einer geordneten Gebarung die kiinftige, dauerhafte
Leistungsfahigkeit der Universitat zu erreichen. Das Sanierungskonzept kann die Bestellung einer
Universitatskuratorin, eines Universitatskurators oder von mehreren Universitatskuratorinnen oder
Universitatskuratoren beinhalten.

In Kraft seit 01.10.2021 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
www.jusline.at


https://www.jusline.at/gesetz/univg/paragraf/132
https://www.jusline.at/gesetz/univg/paragraf/13
file:///

	§ 12 UG Universitätsfinanzierung aus Bundesmitteln
	UG - Universitätsgesetz 2002


